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Staubimmissionsprognose 

 

Antragsunterlage zum Vorhaben Rückstandsmanagement und Haldenerweiterung Hattorf 

 
Ergebnisse im Überblick: 

 
- Im Rahmen der Staubimmissionsprognose wurden die Parameter 

Feinstaub (PM10 und PM2,5) für die Immissionsgrenzwerte zum Schutz 

der menschlichen Gesundheit festgelegt sind, sowie Staubniederschlag, 

für den ein Immissionswert zum Schutz vor erheblichen Nachteilen bzw. 

Belästigungen existiert betrachtet. 

- Ergebnisse der Vorbelastungsmessung aus 2011/12 und Prognosen für 

bereits genehmigte Anlagen wurden berücksichtigt. 

- Der zukünftige Staub-Immissionseintrag durch den Haldenbetrieb wurde 

anhand von Ausbreitungsrechnungen gemäß der Technischen Anleitung 

zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) ermittelt. 

- Die Untersuchung zeigt, dass die Immissions(grenz)werte zum Schutz der 

menschlichen Gesundheit für Feinstaub PM10 von 40 μg/m³, PM2,5 von 

25 μg/m³ und der Immissionswert zum Schutz vor erheblichen Nachteilen 

durch Staubniederschlag von 0,35 g/(m²∙d) sowie die untersuchten 

Inhaltsstoffe unabhängig von der Betriebsphase der Halde eingehalten 

werden. 

- Das angepasste Schüttregime ändert nichts an der zusammenfassenden 

Bewertung zum Vorhaben der Haldenerweiterung. Die Unterteilung in Phase I 

und II hat keinen wesentlichen Einfluss auf die dargestellte 

Immissionssituation. 
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0 Kurzzusammenfassung 

Im Rahmen der Stellungnahme werden die im Zuge der Haldenerweiterung in der Umgebung zu 
erwartenden Staubimmissionen untersucht. Dabei werden Feinstaub (PM10), der Feinstaubpartikel 
mit Durchmessern bis 10 µm und Feinstaub (PM2,5) mit Feinstaubpartikel mit Durchmessern bis 
2,5 µm betrachtet für die Immissionsgrenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit festge-
legt sind, sowie Staubniederschlag, für den ein Immissionswert zum Schutz vor erheblichen Nach-
teilen bzw. Belästigungen existiert. 

Hinsichtlich der derzeitigen Luftbelastung liegen Immissionsmessungen aus dem Jahr 2011/2012 
vor. Bezüglich zwischenzeitlich genehmigter Anlagenänderungen am Standort Hattorf konnte auf 
eine Prognose der zusätzlichen Staubbelastung zurückgegriffen werden. 

Der zukünftige Staub-Immissionseitrag durch den Haldenbetrieb wird anhand von Ausbreitungsrech-
nungen gemäß der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) ermittelt. Dafür sind 
als Eingangsgrößen die durch den Haldenbetrieb zu erwartenden Staub-Emissionen erforderlich. 
Diese werden mit Emissionsfaktoren berechnet, die neben der Staubneigung des Umschlaggutes 
auch die Technik der Umschlaggeräte und die Umschlagsmengen berücksichtigen. 

Aus diesen Unterlagen wird die Gesamtbelastung an Staub in der Umgebung gebildet.  

Die Untersuchung zeigt, dass die Immissions(grenz)werte zum Schutz der menschlichen Gesund-
heit für Feinstaub PM10 von 40 µg/m³, PM2,5 von 25 µg/m³ und der Immissionswert zum Schutz vor 
erheblichen Nachteilen durch Staubniederschlag von 0,35 g/(m²∙d) sowie die untersuchten Inhalts-
stoffe unabhängig von der Betriebsphase der Halde eingehalten werden. 
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1 Zusammenfassung 

Die K+S KALI GmbH betreibt in ihrem Werk Werra mit den Standorten Hattorf und Wintershall in 
Hessen sowie Unterbreizbach in Thüringen die Gewinnung und Aufbereitung von Kalirohsalzen. Die 
unter Tage abgebauten Rohstoffe werden zu Kali- und Magnesiumprodukten verarbeitet, die welt-
weit als landwirtschaftliche Düngemittel sowie als Grundstoffe für die chemische und pharmazeuti-
sche Industrie Verwendung finden.  

Die K+S KALI GmbH (Werk Werra; Landkreis Hersfeld-Rotenburg/Hessen und Wartburgkreis/ Thü-
ringen) bereitet derzeit ein bergrechtliches Genehmigungsverfahren für die Umsetzung eines Rück-
standsmanagements am Standort Hattorf vor, das unter anderem die Erweiterung der Rückstands-
halde über die im Jahr 2004 genehmigte Haldenfläche hinaus beinhaltet. Nach derzeitigem Kennt-
nisstand wird die erforderliche Größe der Haldenerweiterungsfläche ca. 62 ha betragen. Diese Flä-
chengröße ergibt sich aus der aufzuhaldenden Rückstandsmenge von jährlich ca. 6,8 Mio. t und 
einer Betriebszeit von ca. 25 Jahren.  

Die TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG wurde im Rahmen des Genehmigungsverfahrens 
mit einer Untersuchung der im Zuge der Haldenerweiterung in der Umgebung zu erwarten 
Staubimmissionen beauftragt. Dabei werden Feinstaub (PM10), (PM2,5) und Staubniederschlag so-
wie die Inhaltsstoffe betrachtet. Für Feinstaub PM10, der alle Feinstaubpartikel mit Durchmesser bis 
10 µm umfasst und Feinstaub PM2,5 der durch alle Feinstaubpartikel mit Durchmesser bis 2,5 µm 
gekennzeichnet wird, sind Immissionsgrenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit festge-
legt. Für Staubniederschlag existiert ein Immissionswert zum Schutz vor erheblichen Nachteilen o-
der Belästigungen. 

Hinsichtlich der derzeitigen Luftbelastung liegen Immissionsmessungen aus dem Jahr 2011/2012 
vor /14/. Bezüglich zwischenzeitlich genehmigter Anlagenänderungen am Standort Hattorf konnte 
auf eine Prognose der zusätzlichen Staubbelastung /15/ zurückgegriffen werden. 

Der zukünftige Staub-Immissionsbeitrag durch den Haldenbetrieb wird anhand von Ausbreitungs-
rechnungen gemäß der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft /1/ ermittelt. Da 
das implementierte Windfeldmodell für die Steilheit der Halde nicht validiert ist, wurde ein sogenann-
tes prognostisches Windfeldmodell eingesetzt. Für die verwendeten meteorologischen Daten liegt 
ein Standortgutachten des Deutschen Wetterdienstes vor.  

Für die Ausbreitungsrechnungen sind als Eingangsgrößen die durch den Haldenbetrieb zu erwar-
tenden Staub-Emissionen erforderlich. Diese werden mit Emissionsfaktoren berechnet, die neben 
der Staubneigung des Umschlaggutes auch die Technik der Umschlaggeräte und die Umschlags-
mengen berücksichtigen /8/. Bei den Berechnungen werden drei Varianten untersucht, die sich un-
terschiedlich auf die Immissionsorte auswirken können, nämlich der Abwurf und Einbau bei geringer 
Höhe an der nördlichen Flanke, bei geringer Höhe an der westlichen Flanke und bei Plateauhöhe 
gegen Ende des Haldenaufbaus.  

Aus den Ergebnissen der Immissionsmessungen Jahr 2011/2012, der Prognose /15/ und dem be-
rechneten Immissionsbeitrag des geplanten Haldenbetriebs wird die Gesamtbelastung gebildet. 
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Die Untersuchung zeigt, dass die Immissions(grenz)werte zum Schutz der menschlichen Gesund-
heit für Feinstaub PM10 von 40 µg/m³, PM2,5 von 25 µg/m³ und der Immissionswert zum Schutz vor 
erheblichen Nachteilen durch Staubniederschlag von 0,35 g/(m²∙d) sowie die untersuchten Inhalts-
stoffe unabhängig von der Betriebsphase der Halde eingehalten werden. 

 

 
 
 
 

………………………… 
Dipl.-Ing. Dirk Herzig 

Sachverständiger der TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG 
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2 Anlass und Aufgabenstellung 

 
Die K+S KALI GmbH betreibt in ihrem Werk Werra mit den Standorten Hattorf und Wintershall in 
Hessen sowie Unterbreizbach in Thüringen die Gewinnung und Aufbereitung von Kalirohsalzen. Die 
unter Tage abgebauten Rohstoffe werden zu Kali- und Magnesiumprodukten verarbeitet, die welt-
weit als landwirtschaftliche Düngemittel sowie als Grundstoffe für die chemische und pharmazeuti-
sche Industrie Verwendung finden.  

Die K+S KALI GmbH (Werk Werra; Landkreis Hersfeld-Rotenburg/Hessen und Wartburgkreis/ Thü-
ringen) bereitet derzeit ein bergrechtliches Genehmigungsverfahren für die Umsetzung eines nach-
haltigen Rückstandsmanagements am Standort Hattorf vor. Das Vorhaben „Nachhaltiges Rück-
standsmanagement (RM) am Standort Hattorf“ umfasst die Entsorgung, d.h. Verwertung und Besei-
tigung der festen bergbaulichen Abfälle ab dem Jahr 2016. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist da-
von auszugehen, dass im Jahr 2016 die gemäß den Planfeststellungsbeschlüssen für die Erweite-
rung der Rückstandshalde Hattorf aus dem Jahr 2004 genehmigte Haldenfläche erschöpft sein wird. 
Durch die geplante Haldenerweiterung wird die Produktion am Standort Hattorf für die nächsten 
Jahrzehnte gesichert.  

Nach derzeitigem Kenntnisstand wird die erforderliche Größe der Haldenerweiterungsfläche ca. 62 
ha betragen. Diese Flächengröße ergibt sich aus der aufzuhaldenden Rückstandsmenge von jähr-
lich ca. 6,8 Mio. t und einer Betriebszeit von ca. 25 Jahren. 

Die im Rahmen des geplanten Vorhabens beantragte Haldenkapazitätserweiterung gehört auf 
Grund des erforderlichen Flächenbedarfes von mehr als 10 ha zu denjenigen bergbaulichen Vorha-
ben, für die nach §57c Bundesberggesetzes (BBergG) sowie §1 Nr. 3 der Verordnung über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVP) bergbaulicher Vorhaben (UVP-V Bergbau) die Verpflichtung zur 
Durchführung einer UVP besteht. Gemäß §52 Abs. 2a BBergG ist für die geplante Haldenerweite-
rung somit die Aufstellung eines Rahmenbetriebsplanes erforderlich, für dessen Zulassung ein Plan-
feststellungsverfahren nach Maßgabe der §§ 57a und 57b durchzuführen ist. Die Klärung der raum-
ordnerischen Belange erfolgt gemäß § 12 Abs. 3 i.V.m. § 12 Abs. 2a Hessisches Landes-Planungs-
gesetz im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens durch ein integriertes Zielabweichungs-verfah-
ren. Für die Erweiterung stehen die vier Standortvarianten Ost, Südwest, West und Nord zur Verfü-
gung. Die Westerweiterung wird hierbei als die geeignetste der Standortalternativen betrachtet, da 
sie günstige geologisch-hydrogeologischer und geomechanische Bedingungen, eine nahezu ebene 
Aufstandsfläche sowie eine günstiges spezifisches Schüttvolumen aufweist. Des Weiteren werden 
in diesem Bereich keine Schutzgebiete beansprucht und die am Standort vorhandene Infrastruktur 
kann genutzt werden. Die im Rahmen der Erarbeitung der Antragsunterlagen durchzuführenden Un-
tersuchungen konzentrieren sich daher auf die Vorzugsvariante Westerweiterung.   

Die TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG wurde im Rahmen des Genehmigungsverfahrens 
mit einer Untersuchung der im Zuge der Haldenerweiterung in der Umgebung zu erwarten 
Staubimmissionen beauftragt. Die Immissionen von Feinstaub (PM10 und PM2,5) und Staubnieder-
schlag (STN) werden an den nächstliegenden relevanten Immissionsorten anhand von Ausbrei-
tungsrechnungen gemäß der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft /1/ ermittelt. 
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2.1 Vorgehensweise 

Die Stellungnahme umfasst folgende Arbeitsschritte: 

 Besichtigung des Anlagenstandortes, der Ausbreitungswege und der Immissionsorte, 

 Berechnung der zu erwartenden Emissionen von Staub durch die geplante Erweiterung der 
Haldenfläche anhand von Emissionsfaktoren, 

 Prognose der Immissionen durch Ausbreitungsrechnungen mit dem Programm LASAT (Ver-
sion 3.2.33-64WI12-m3) in einer AUSTAL2000-konformen Konfiguration. 

2.2 Verwendete Programme und Versionen 

Für die Ausbreitungsrechnung wird das Modell LASAT in der Version 3.2.33-64WI12-m3 verwendet. 
Das Ausbreitungsmodell LASAT (Lagrange-Simulation von Aerosol-Transport) berechnet die Aus-
breitung von Spurenstoffen in der Atmosphäre, indem für eine Gruppe repräsentativer Stoffteilchen 
der Transport und die turbulente Diffusion auf dem Computer simuliert wird (Lagrange-Simulation). 
LASAT beruht auf einem Forschungsmodell, das 1980 entwickelt und in verschiedenen Forschungs-
vorhaben erprobt wurde. LASAT diente als Grundlage für die Entwicklung des Ausbreitungsmodells 
AUSTAL2000, dem offiziellen Referenzmodell der Ersten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft) /1/. Es 
bietet im Vergleich zu AUSTAL2000 einen größeren Umfang von Eingabeoptionen und kürzere Re-
chenzeiten aufgrund der Unterstützung von mehreren Rechenkernen. Die Eingangsparameter wur-
den jedoch so gesetzt, dass die Berechnung konform zum Ausbreitungsmodell AUSTAL2000 der 
TA Luft erfolgen. 

3 Anlagenbeschreibung 

Eine Beschreibung der an dem Betriebsstandort Hattorf befindlichen Anlagen für den Haldenbetrieb 
kann dem Hauptbetriebsplan (HBP) des Standortes entnommen werden. Im Weiteren wird im Rah-
men der vorliegenden Stellungnahme auf eine Anlagenbeschreibung verzichtet.  

Aus der Forderung nach einer hydraulischen Trennung von Bestandshalde und Haldenerweiterung, 
welche durch aufwendige technische Maßnahmen umzusetzen ist, sowie aus den betrieblichen 
Randbedingungen, insbesondere der zu entsorgenden Rückstandsmenge von rd. 20.000 t/Tag, re-
sultiert die Notwendigkeit einer Anpassung des Schüttregimes. 

Um die Möglichkeit zur Realisierung der böschungsparallelen Abdichtung zu schaffen, ist zunächst 
die Auffahrung einer separaten Erweiterungshalde vonnöten, um die Haupt-Rückstandsmengen zu 
entsorgen. Diese wird in einem Abstand von rd. 50 m parallel zum jetzigen Böschungsfuß aufgefah-
ren. Der dabei entstehende Zwickelbereich wird entsprechend des Baufortschritts der böschungs-
parallelen Abdichtung sukzessiv aufgefüllt. Die dafür benötigten Rückstandsmengen sind gering und 
werden je nach Bedarf vom Haupt-Rückstandsstrom abgenommen. 
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Die Phase I stellt sich wie folgt dar: 

Nach erfolgter Flächenvorbereitung im betreffenden Bereich beginnt die Auffahrung der Haldener-
weiterung im Nordosten der Erweiterungsfläche. Der Transport des Rückstands zur Erweiterungs-
fläche mittels Bandanlagen erfolgt über die bestehende nordwestliche Haldenflanke, eine entspre-
chende Zwischenberme/ Bandstrecke wird dort in Vorbereitung auf die Erweiterung aufgefahren. 

Um die flanken-/ böschungsparallele Abdichtung zu ermöglichen, wird der Flankenbereich der Be-
standshalde von der Zwischenberme aus mittels eines Brückenbandes in geringer Höhe überwun-
den. Das Brückenband wird auf der Erweiterungsfläche auf ein bis zwei Stützen abgesetzt und er-
reicht damit eine initiale Abwurfhöhe. Da diese Abwurfhöhe auf der Erweiterungsfläche zunächst 
gering ist, und ein Aufbau der Erweiterungshalde „von unten“ erfolgt, wird die Flächenbelegung im 
1. Jahr der Beschüttung entsprechend hoch sein (rd. 15 ha). 

In den folgenden Jahren entwickelt sich die Erweiterungshalde entgegen der bisherigen Planung 
zunächst nach Westen. 

Nach rund 5 Jahren ist eine Gesamtfläche von 26,9 ha belegt. Zum Ende der Phase I hin kann die 
Verfüllung des Bandgrabens der Erweiterungshalde erfolgen und ein Beginn der Auffahrung der 480 
m – Ebene auf einer kleinen Teilfläche ist möglich.  

Im Anschluss daran kann sich in Phase II die Entwicklung der Halde auf der Erweiterungsfläche 
wahlweise zunächst nach Westen bis zum Erreichen der dortigen Endkontur oder nach Süden fort-
setzen, und die Aufhaldung auf der 2. und 3. Schüttebene erfolgen.  

Wie bereits beschrieben, verbleibt zwischen der Nordwestflanke der Bestandshalde und der Flanke 
der so entstehenden Erweiterungshalde ein rd. 50 m breiter Arbeitsraum und Schutzstreifen, in dem 
die böschungsparallele Abdichtung schritt-/ stufenweise von unten nach oben eingebaut wird. In 
Abhängigkeit vom Baufortschritt dieser Abdichtung wird dieser Zwickelbereich sukzessive ebenfalls 
mit Rückstand verfüllt und die Erweiterungshalde an die Bestandshalde angeschlossen. Die ange-
strebte Endhöhe von 520 m ü. NN (rd. 180 m ü. GOK) sowie die Endkontur inklusive der vorgese-
henen Berme ändern sich daher in der Zusammenschau von Phase I und II gegenüber der bisheri-
gen Planung nicht. 

Die Aufhaldung erfolgt in verschiedenen Phasen. Der Haldenkörper wird als Schichtaufbau durch-
geführt. Das bedeutet, dass das Material zunächst nicht mit der maximalen Haldenhöhe über NN 
auf die gesamte Erweiterungsfläche aufgebracht wird. Das hat zur Folge, dass die Förderwege und 
der Abwurfbereich mehrfach in großen Abständen verlegt werden. Dadurch sind in verschiedenen 
Phasen des Haldenaufbaus die nördlich und westlich gelegenen Immissionsorte unterschiedlich be-
troffen.  

Für die vorliegende Aufgabenstellung werden vor diesem Hintergrund drei Emissionssituationen mit-
tels Ausbreitungsrechnungen untersucht: 

 Abwurf und Einbau bei geringer Höhe an der nördlichen Flanke, 

 Abwurf und Einbau bei geringer Höhe an der westlichen Flanke, 

 Abwurf und Einbau bei Plateauhöhe gegen Ende des Haldenaufbaus. 
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Das Szenario Abwurf und Einbau bei geringer Höhe an der nördlichen Flanke ist relevant für die 
geplante Phase 1, der Abwurf und Einbau an der westlichen Flanke ist relevant für den Grenzbereich 
der gesamten Beschüttungsfläche. Der Abwurf und Einbau bei Plateauhöhe gegen Ende des 
Haldenaufbaus ist sowohl für Phase I als auch für Phase II beurteilungsrelevant. 

 

Abbildung 1: Grundfläche des zukünftigen Haldenkörpers –graumarkiert- (bestehende und ge-
plante Haldenfläche) 

4 Beurteilungsgrundlage 

Die geplante Erweiterung des Haldenbetriebs stellt nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG) in Verbindung mit der 4. Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz - 4. BIm-
SchV keine genehmigungsbedürftige Anlage dar.  

In den §§ 22 und 23 BImSchG sind die Pflichten und Anforderungen der Betreiber nicht genehmi-
gungsbedürftiger Anlage benannt. In der Praxis wird daher für Fragestellungen der Luftreinhaltung 
u. a. die TA Luft als Erkenntnisquelle herangezogen. 

In Bezug auf die eingesetzten Rohstoffe in Verbindung mit der geplanten Verfahrenstechnik muss 
von einer Emission von staubförmigen Stoffen ausgegangen werden.  
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4.1 Emissionsseitige Anforderungen 

Für die diffusen Emissionen der Halde gelten grundsätzlich die allgemeinen Anforderungen zur 
Emissionsbegrenzung der TA Luft Nr. 5.2.3. Danach sind bei staubförmigen Emissionen bei Um-
schlag, Lagerung oder Bearbeitung von festen Stoffen folgende Anforderungen zu beachten:  

An Anlagen, in denen feste Stoffe be- oder entladen, gefördert, transportiert, bearbeitet, aufbereitet 
oder gelagert werden, sollen geeignete Anforderungen zur Emissionsminderung gestellt werden, 
wenn diese Stoffe aufgrund ihrer Dichte, Korngrößenverteilung, Kornform, Oberflächenbeschaffen-
heit, Abriebfestigkeit, Scher- und Bruchfestigkeit, Zusammensetzung oder ihres geringen Feuchte-
gehaltes zu staubförmigen Emissionen führen können. 

Bei der Festlegung dieser Anforderungen sind unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismä-
ßigkeit insbesondere die Art und Eigenschaften der festen Stoffe, das Umschlaggerät oder das Um-
schlagverfahren, der Massenstrom und die Zeitdauer der Emissionen, die meteorologischen Bedin-
gungen, die Lage des Umschlagortes (z. B. Abstand zur Wohnbebauung) zu berücksichtigen. 

4.2 Immissionsseitige Anforderungen 

Die immissionsseitige Bewertung erfolgt anhand von Immissionskenngrößen. Immissionskenngrö-
ßen kennzeichnen die Höhe der Vorbelastung, der Zusatzbelastung oder der Gesamtbelastung für 
den jeweiligen luftverunreinigenden Stoff. Die Kenngröße für die Vorbelastung ist die vorhandene 
Belastung durch einen Schadstoff. Die Kenngröße für die Zusatzbelastung ist der Immissionsbeitrag, 
der durch das beantragte Vorhaben hervorgerufen wird. Die Kenngröße für die Gesamtbelastung ist 
aus den Kenngrößen der Vorbelastung und der Zusatzbelastung zu bilden. 

In der Ersten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 
Anleitung zur Reinhaltung der Luft - TA Luft) /1/ ist das Verwaltungshandeln im Rahmen von Geneh-
migungsverfahren und Überwachung von Anlagen geregelt. Insbesondere sind dort Immissions-
kenngrößen definiert und Immissionswerte als Bewertungsmaßstäbe festgelegt. 

Die Immissionswerte der TA Luft dienen der Prüfung, ob der Schutz der menschlichen Gesundheit, 
der Schutz vor erheblichen Belästigungen oder erheblichen Nachteilen und der Schutz vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen durch Deposition sichergestellt ist. 

Für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung durch PM2.5 ist in der TA Luft kein Immissionswert 
festgelegt. Hier erfolgt die Bewertung auf Grundlage der bestehenden Grenzwerte der Neununddrei-
ßigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (39. BImSchV) /2/. 
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Die genannten Immissionswerte gelten für Staub ohne Berücksichtigung der Inhaltsstoffe. Der 
Schwebstaub, wie er auf Filtern an den Messstellen u. a. für die Vorbelastungsmessung für das 
Werk Werra gesammelt wurde, stellt häufig in den einzelnen Staubteilchen bereits ein Gemisch aus 
verschiedenen Komponenten dar. Diese Staubteilchen bestehen jeweils aus Mineralien, Verbren-
nungsprodukten, Salzen, z.B. Sulfaten, Schwermetallen, angelagerten Gasen. Diese sehr unter-
schiedlichen Zusammensetzungen aus den verschiedensten Quellen haben zur Festlegung von Im-
missionswerten für Staubinhaltsstoffe im Rahmen der TA Luft und der 39. BImSchV geführt. Diese 
Vorschriften begrenzen daher besonders toxische Bestandteile des Staubs, z.B. die Schwermetalle 
Blei und Cadmium. 

Tabelle 4-1: Das Haldenmaterial enthält laut Betreiberangabe die folgenden Inhaltsstoffe: 

Inhaltsstoff Anteil in % (bezogen auf 

trockenen Rückstand) 

Halit = Steinsalz  (NaCl) 91 

Kieserit (MgSO4 * H2O) 5 

Anhydrit (CaSO4), sonst. Minerale / Tone 2 

Sylvin (KCl) 1 

Carnallit (KMgCl3 * 6H2O) 1 

Für diese Inhaltsstoffe des Haldenmaterials sind keine Beurteilungsmaßstäbe gemäß TA Luft und 
anderen uns bekannten Vorschriften / Literaturquellen festgelegt, so dass im Weiteren ausschließ-
lich Schwebstaub und Staubniederschlag als Summenparameter beurteilt werden. 

Die Betreiberin hat das Haldenmaterial auf Schwermetalle und andere Inhaltsstoffe untersucht. Die 
folgende Tabelle 4-2 enthält das Ergebnis der Untersuchung. 
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Tabelle 4-2:  Mittlere Gehalte von Inhaltsstoffen im Gesamtrückstand: 

Parameter Mittelwert [g/t] 

Aluminium 69 

Arsen <0,5 

Blei <0,5 

Bor 1 

Bromid 240 

Cadmium <0,5 

Chrom 0,6 

Cobalt 0,7 

Eisen 37,4 

Kupfer 0,7 

Mangan 1,2 

Molybdän <0,5 

Nickel 0,5 

Phosphor 0,9 

Quecksilber <0,02 

Stickstoff anorg. gesamt <20 

Vanadium <0,5 

Zink 3,9 

 

Die 39. BImSchV /2/ nennt für PM10 im Vergleich zur TA Luft gleichlautende Immissionsgrenzwerte, 
aber auch weitergehend einen Zielwert für PM2.5 der ab 2015 als Immissionsgrenzwert festgelegt ist. 
In Kapitel 4 der TA Luft /1/ wird ein Immissionswert zum Schutz vor erheblichen Belästigungen oder 
erheblichen Nachteilen durch Staubniederschlag angegeben. Er ist in der folgenden Tabelle 4-4 
dargestellt. 

Diese Beurteilungswerte gelten für die Gesamtbelastung. Die Kenngrößen der Gesamtbelastung 
sind aus den Kenngrößen für die Zusatzbelastung durch die zu betrachtende Anlage und den Kenn-
größen für die vorhandene Belastung zu bilden. Die Festlegung von Immissions(grenz)werten be-
rücksichtigt einen Unsicherheitsbereich bei der Ermittlung der Kenngrößen. Die Immissionswerte 
gelten auch bei gleichzeitigem Auftreten sowie chemischer oder physikalischer Umwandlung der 
Schadstoffe.  
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Hinsichtlich der Stoffe, für die in den vorgenannten Vorschriften keine Festlegungen bestehen, wer-
den Beurteilungsmaßstäbe des LAI /3/, /4/ und der World Health Organization (WHO) /5/ herange-
zogen. 

Für Kobalt, Vanadium und Zink werden Beurteilungsmaßstäbe aus  

 Eikmann et al. 2006: Gefährdungsabschätzung von Umweltschadstoffen /6/,  

 Kühling und Peters 1997: Die Bewertung der Luftqualität bei Umweltverträglichkeitsprüfun-
gen /7/, 

entnommen. Für die sonstigen Stoffe (Kupfer und Phosphor), wird hilfsweise ein 100-stel des jewei-
ligen Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW-Wert) herangezogen. 

Tabelle 4-3 und Tabelle 4-4 fasst die Beurteilungswerte (Jahresmittelwerte) zusammen, deren Be-
urteilungszeitraum sich auf das Jahr beziehen. Für PM10 bestehen darüber hinaus zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit Anforderungen an Tagesmittelwerte: Gleichlautend in TA Luft und 39. 
BImSchV ist ein Tagesmittelwert von 50 µg/m³ festgelegt, der bis zu 35-mal im Kalenderjahr über-
schritten werden darf.  

Für Aluminium, Bor, Bromid, Eisen und Molybdän sind den Sachverständigen keine Immissions-
werte für das Schutzgut Mensch oder Boden bekannt. 

4.3 Immissionswerte Mensch, Umwelt und Boden 

Tabelle 4-3: Immissionswerte für die Gesamtbelastung der Konzentration (Jahresmittelwerte) 

Schadstoff  Einheit Beurteilungswert Bemerkungen 

Feinstaub PM10 PM10 µg/m3 40 IW, IGW TA Luft, 39.BImSchV 

Feinstaub PM2.5 PM2.5 µg/m3 25 ZW 39.BImSchV, IGW ab 01.01.2015 

Arsen As ng/m3 6 ZW 39.BImSchV 

Blei Pb ng/m3 500 IW, IGW TA Luft, 39.BImSchV 

Cadmium Cd ng/m3 5 ZW, OW 39.BImSchV, LAI 2004 

Chrom (gesamt) Cr ng/m3 17 OW LAI 2004 

Kobalt Co ng/m3 100 OW Eikmann et al. 2006 

Kupfer Cu ng/m3 1000 - 1/100 AGW-Wert 

Mangan Mn ng/m3 150 OW WHO 2000 

Nickel Ni ng/m3 20 ZW, OW 39.BImSchV, LAI 

Phosphor P ng/m3 100 - 1/100 AGW-Wert (gelber oder weißer 
Phosphor) 

Quecksilber Hg ng/m3 50 OW LAI 2004 

IW:  Immissionswert gemäß TA Luft,  
IGW:  Immissionsgrenzwert gemäß 39. BImSchV,  
ZW:   Zielwert gemäß 39. BImSchV,  
OW:  Orientierungswert für die Sonderfall-Prüfung nach Nr. 4.8 TA Luft (aus LAI 2004 bzw. darin als Erkenntnisquelle zitierter Ver-

öffentlichung) 
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Tabelle 4-4: Immissionswerte für die Gesamtbelastung der Deposition (Jahresmittelwert) 

Schadstoff  Einheit Beurteilungswert Bemerkungen 

Staubniederschlag PM g/(m² * d) 0,35 IW TA Luft, SG Mensch 

Arsen As µg/(m² * d) 4 IW TA Luft 

Blei Pb µg/(m² * d) 100 IW TA Luft 

Cadmium Cd µg/(m² * d) 2 IW TA Luft, 

Chrom, gesamt Cr µg/(m² * d) 82 - BBodSchV  

Kobalt Co µg/(m² * d) 16 - Kühling u. Peters 1997, SG Mensch 

Kupfer Cu µg/(m² * d) 99 - BBodSchV 

Mangan Mn µg/(m² * d) - - - 

Nickel Ni µg/(m² * d) 15 IW TA Luft 

Vanadium V µg/(m² * d) 7 OW Kühling u. Peters 1997, SG Mensch 

Zink Zn µg/(m² * d) 35 OW Kühling u. Peters 1997, SG Mensch 

IW:   Immissionswert gemäß TA Luft, 
OW:  Orientierungswert für die Sonderfall-Prüfung nach Nr. 4.8 TA Luft ( aus LAI 2004 bzw. darin als Erkenntnisquelle 

zitierter Veröffentlichung) 
SG Mensch: Schutzgut Mensch 

5 Örtliche Verhältnisse 

5.1 Ortsbesichtigung 

Eine Ortsbesichtigung des Anlagenstandortes, der Ausbreitungswege und der Immissionsorte 
wurde am 28.06.2013 durchgeführt. 

5.2 Geländestruktur  

Philippsthal liegt zwischen den Ausläufern der Rhön und des Thüringer Waldes an der Werra. Die 

Ulster mündet zwischen den Ortsteilen Philippsthal und Röhrigshof in die Werra. Der tiefste Punkt 

des Gemeindegebietes liegt mit 212 m ü. NN in der Werraaue bei Harnrode. Der höchste Punkt liegt 

im Nordosten der Gemeindegemarkung auf etwa 445 m ü. NN Höhe. 

Der Anlagenstandort Hattorf liegt zwischen den Ortsteilen Philippsthal und Röhrigshof. Die Halde 

befindet sich südlich des Anlagenstandortes Hattorf. 

5.3 Nutzungsstruktur 

Im direkten Umfeld der geplanten Erweiterung der Halde nördlich befinden sich forstwirtschaftliche 

Flächen sowie landwirtschaftliche Flächen (Acker und Wiesen), der Ortsteil Röhrigshof der Ge-

meinde Philippsthal und angrenzend die Werra. In dieser Richtung liegen auch die nächstgelegenen 

relevanten Wohnnutzungen an der Schulstraße und Überm Graben. 

Östlich befindet sich die Bestandshalde, an die sich landwirtschaftliche Flächen anschließen. 
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In südlicher Richtung liegen direkt angrenzend forstwirtschaftliche Flächen, dann folgen landwirt-

schaftliche Flächen, an die die Wohnbebauung der Ortschaft Glaam angrenzt. In südöstlicher Rich-

tung liegt zunächst Wald, dann folgt die Ortschaft Unterbreizbach.  

Westlich grenzen direkt an die Erweiterungsfläche der Halde forstwirtschaftliche Flächen und daran 

die Nipper Straße (L3172). Im Anschluss befinden sich in erster Linie landwirtschaftliche Flächen. 

Der Standort Hera mit dem ausziehenden Schacht Heimboldshausen liegt ebenfalls westlich. Im 

direkten Umfeld des Standortes Hera befinden sich einzelne Wohnhäuser, die nördlich des Standor-

tes an der Ausbacher Str. und der Nipper Str. zu finden sind. 

Südwestlich liegt der Ortsteil Ransbach. In dieser Richtung liegen auch vereinzelt relevante Wohn-

bebauung das Forsthaus, die Grundmühle und die Schellmühle. Die Mühlen befinden sich an der 

Nipper Straße L3172 als naheliegende Immissionsorte.  

 

5.4 Immissionsorte 

Immissionsorte für das Schutzgut Mensch sind nach TA Luft alle Bereiche, in denen sich Menschen 
nicht nur vorübergehend aufhalten.  

Der Standort der Halde vom Betriebsstandort Hattorf liegt außerhalb geschlossener Ortschaften. Die 
nächsten relevanten Wohnbebauungen liegen im Ortsteil Röhrigshof Schulstraße 20, Überm Graben 
25 und Überm Graben 1 (BuP_1 bis BuP_2a). In der Breitzbacher Straße ist ebenfalls Wohnbebau-
ung vorhanden.  

Die Ausbreitungsrechnungen zeigen, dass die Wohnbebauung in der Breitzbacher Straße in Bezug 
auf die betrachteten Varianten günstiger liegt als die drei anderen Beurteilungspunkte in der Schul-
straße und Überm Graben, so dass in der weiteren Untersuchung nicht näher darauf eingegangen 
wird. 

Darüber hinaus befinden sich südwestlich der Haldenerweiterungsfläche weitere Wohnhäuser 
(Schellmühle, Grundmühle und Forsthaus), die außerhalb der Ortschaft Ransbach liegen und in Ab-
bildung 3 mit BuP_3, BuP_4 und BuP_5 gekennzeichnet sind. 
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Abbildung 2: Immissionsorte BuP_1 bis BuP_2a 

  

Abbildung 3: Immissionsorte BuP_3 bis BuP_5 
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6 Immissionsprognose 

6.1 Staubemissionen 

Stäube sind Verteilungen fester Stoffe in Gasen. Für die Aufgabenstellung von Immissionsprogno-
sen sind Schwebstäube mit einem Durchmesser bis ca. 500 µm hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf 
die Umgebung relevant.  

Staubemissionen können durch feste Stoffe aufgrund ihrer Dichte, Korngrößenverteilung, Kornform, 
Oberflächenbeschaffenheit, Abriebfestigkeit, Scher- und Bruchfestigkeit, Zusammensetzung oder 
ihres geringen Feuchtegehaltes beim Be- oder Entladen, Förderung, Transport, Bearbeitung, Auf-
bereitung oder Lagerung entstehen. Die Einflussgrößen zur technischen Staubentstehung lassen 
sich in die folgenden Gruppen unterteilen:  

 Materialeigenschaften, insbesondere Korngrößenverteilung und Feuchte 

 Umgebungsbedingungen und Meteorologie, z. B. Windgeschwindigkeit 

 Anlageneinflüsse, z. B. Abwurfhöhe und Umschlagsleistung 

 Minderungsmaßnahmen, z. B. Befeuchtung und/oder Abdeckung 

Die Staubemissionen werden mit Hilfe von Emissionsfaktoren berechnet. Die Berechnung erfolgt 
auf der Grundlage der VDI-Richtlinie 3790 /8/ und auf einem Handbuch der EPA /9/.  

Zur Berechnung der diffusen Staubemissionen ist gemäß Ziffer 7.2.2.1 der VDI 3790, Blatt 3 die 
„Staubneigung“ des gehandhabten Materials zu berücksichtigen. Es existieren vier Staubneigungs-
klassen. Für spezielle Fälle ist eine fünfte Klasse definiert. Diese ermöglicht die grob überschlägige 
Anwendung auf Schüttgüter, die abweichend von der ursprünglichen Klassierung als ungewöhnlich 
feuchtes Gut (z. B. durchnässt) oder besonders staubarme Ware (z. B. gewaschen) vorliegen kön-
nen. Die Bestimmung der Staubneigung basiert grundsätzlich auf visuellen Beobachtungen. Diese 
Einstufung lässt sich anhand einer Messung der relativen Maßzahl nach DIN 55992, Blatt 2 /10/ 
(Heubachverfahren) absichern. 

Das Material aus Hattorf zeigt im Labor keine sichtbare Staubentwicklung. Eine Messung nach DIN 
55992, Blatt 2 ist im Aufhaldungszustand nicht möglich. Dieses Material wird daher als besonders 
staubarmes Gut gemäß VDI 3790, Blatt 3 klassifiziert. 

In der nachfolgenden Tabelle 6-1 sind die ausbreitungsrelevanten Emissionsdaten des Haldenbe-
triebs für den bestimmungsgemäßen Betrieb zusammengestellt. Für das Förderband wurde der Vo-
lumenstrom bei maximaler Auslastung auf Basis der Angaben des Betreibers angesetzt. Die Emis-
sionsmassenströme ergeben sich unter Berücksichtigung der durch den Betreiber angegebenen 
Restfeuchtegehalte von ca. 4 bis 6 % des aufzuhaldenden Materials.  

Im ersten Jahr der Phase I wird mit Hilfe des Brückenbandes bei einer Abwurfhöhe von etwa 10 m 
und bei parallelen Einsatz von zwei Raupen eine 20 bis 30 m hohe Rampe aufgefahren. Anschlie-
ßend wird für die weitere Aufhaldung das Flankenschüttverfahren eingesetzt. 

Die Abwurfhöhen beim Flankenschüttverfahren betragen zwischen 10 und 50 m vom Förderband 
auf den Haldenkörper, dabei ist zu beobachten, dass das besonders staubarme und warme Material 
auf der Haldenflanke zungenförmig mit geringer Geschwindigkeit Richtung Haldenfuß rutscht. Das 
Material kommt spätestens am Haldenfuß zum Stehen.  
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Für die Ausbreitungsrechnung wird als konservative Abschätzung ein kontinuierlicher Betrieb (7.800 
Betriebsstunden/a) bei maximaler Auslastung der Förderbandleistung angesetzt. 

6.2 Staubemissionen durch Umschlag 

In der folgenden Tabelle sind die eingesetzten Schüttgüter und die Eingangsparameter für die Er-
mittlung der Staubemissionen zusammengefasst. Gemäß Betriebsbeschreibung gehen wir davon 
aus, dass die zukünftig geplante Auslegung theoretisch eine maximale Aufhaldungsmenge von 
10.920.000 t/a ermöglichen würde. Dem liegt ein maximal möglicher Durchsatz von 1.400 t/h und 
eine Betriebszeit von 7.800 h/a zugrunde. Die Berücksichtigung dieser maximalen Durchsatzmenge 
und maximalen Betriebszeit für die Berechnung der Staub-Immissionen stellt das Worst-Case-Sze-
nario dar. Eine geringere jährliche Aufhaldungsmenge führt zu geringeren Staubimmissionen. Die 
künftig real zu erwartende Aufhaldungsmenge wird bei etwa 6.500.000 t/a liegen.  

Bei der Lagerung kommt es in Abhängigkeit von der Witterung zu Abtrocknungsprozessen und zu 
Befeuchtungen. Im Mittel wird das Staubverhalten der o. g. Materialien bei der Umlagerung auf der 
Halde als konstant bewertet. Das Material härtet innerhalb weniger Tage nach dem Abwurf auf den 
Haldenkörper aus, so dass die Oberfläche stark verkrustet ist.  

Für die Ermittlung werden folgende Annahmen getroffen: 

Tabelle 6-1: Parameter gemäß VDI 3790, Blatt 3, Aggregatdaten, Stoffeigenschaften 

Parameter Annahmen Bemerkung 

Staubneigung besonders staubarmes Gut gemäß Ziffer 7.2.2.1 VDI 3790, Blatt 3 

Förderband 1.400 t/h (Auslegung) Normalbetrieb 1.200 t/h 

Schüttdichte  1,30 t/m3 gemäß Bestimmung 

Umfeldfaktor Umschlagvorgänge Halde = 0,9 gemäß Ziffer 7.2.3, Tabelle 6 VDI 3790, 

Blatt 3 

empirischer Kor-

rekturfaktor (kGerät) 

kontinuierliche Vorgänge = 1,0 gemäß Ziffer 7.2.3, Tabelle 4 VDI 3790, 

Blatt 3 

freie Fallhöhe ca. 1,5 m für Abwurf auf Unterzugband 

ca. 25,0 m für Abwurf auf Haldenkörper 

Vertikaler Fallweg des Schüttguts nach 

dem Verlassen des Förderbandes 

 

Die Aggregate (Förderbänder) sind auf Durchsatzleistungen von 1.200 t/h und mehr ausgelegt. Der 
berechnete spezifische Staubmassenstrom je durchgesetzter Tonne nach VDI 3790, Blatt 3 fällt hö-
her aus, je geringer die Durchsatzleistung ist. Beim gehandhabten Stoff wurde der Anteil des Feins-
taubes (PM10-Anteil) mit 4 % an der Gesamtstaubemission angesetzt (siehe Kap.6.5.5).  
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Tabelle 6-2: Emissionsfaktoren beim Umschlag (Gesamt-Staub) 

Tätigkeit Gerät 
Faktor 
Umschlag 

Umschlag  
pro Vorgang 

Umschlag  
pro Stunde 

Fall- 
höhe 

Emissions-
faktor 

  Anm. 1 [ t ] [ t/h ] [m] [g/tGut] 

Abgabe Band 83,3 -- 1400 25 30,16 

Aufnahme Raupe 2,7 20 --  0,71 

Abgabe Raupe 83,3 -- 360 10 19,20 

Abgabe Band 83,3 -- 1400 1,5 0,91 

Anm. 1: Faktor gemäß Gleich 7a bzw. 7 b in Richtlinie VDI 3790, Blatt 3 /8/ 

Eine Emissionsminderung beim Umschlag wird insbesondere durch die Restfeuchte von 4 bis 6 % 
des Haldenmaterials erreicht. Weitere emissionsmindernde Maßnahmen finden an den Übergabe-
stellen der einzelnen Förderbandabschnitte und am Anfang der Förderbandstrecke statt. Diese be-
stehen zum einen am Anfang der Förderbandstrecke zwischen ESTA-Keller und Haldenfuß aus ei-
nem halboffenen (zweiseitig geschlossen) Förderband und zum anderen an den Übergabestellen 
aus Schürzen. 

6.3 Staubemissionen durch Abwehung 

Die Staubemissionen durch Abwehungen werden durch Materialeigenschaften und meteorologische 
Einflüsse bestimmt. Wesentlich sind dabei: 

 die Größe der Oberfläche, 

 die Windgeschwindigkeit, 

 die Haldenform, 

 der Feuchtegehalt der obersten Materialschicht, 

 das Staub-“Angebot” an der Haldenoberfläche, das bei einer hohen Umschlagsrate und 
durch Befahren ständig “erneuert” wird. 

Bei geringen Windgeschwindigkeiten ist die Haftung des Staubkorns größer als die Windkraft, es 
kommt nicht zur Abwehung. Unterhalb einer Windgeschwindigkeit von 4 – 5 m/s (gemessen in 10 m 
Höhe) kommt es nach der VDI 3790, Blatt 2 /11/ praktisch zu vernachlässigbaren Abwehungen.  

Das Haldenmaterial neigt zur Verklebung, dadurch entsteht ein großer Anteil von größeren Partikeln, 
die einen Durchmesser von mehreren Millimetern besitzen. Der Anteil beträgt etwa 65 %, das zeigt 
das Ergebnis der durchgeführten Siebung. Zudem kommt es beim Haldenmaterial in den ersten 
Tagen nach Aufbringung zur Bildung einer Verkrustungshaut, die durch Agglomeration entsteht.  

Im vorliegenden Fall der dargestellten Stoffeigenschaften ist eine Vernachlässigung der Staubemis-
sionen durch Abwehung vertretbar.  
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6.4 Bagatellmassenströme 

Nach Nr. 4.6.1.1 der TA Luft ist die Bestimmung der Immissionskenngrößen für Vor-, Zusatz- und 
Gesamtbelastung nicht erforderlich, wenn die über Schornsteine abgeleiteten Emissionen be-
stimmte Massenströme (im Folgenden „Bagatellmassenströme“ genannt) nicht überschreiten und 
die nicht über Schornsteine abgeleiteten Emissionen gering sind (in der Regel weniger als ein Zehn-
tel der Bagatellmassenströme).  

In der folgenden Tabelle 6-3 werden die vorhabensbedingten Emissionen des Haldenbetriebs im 
Vergleich mit den Bagatellmassenströmen dargestellt. Dabei werden aus den gesamten Staubemis-
sionen die zu erwartenden Schwermetallemissionsmassenströme auf Grundlage der mittleren 
Schwermetallgehalte berechnet. Der Berechnung liegt die für die Luftreinhaltung ungünstigsten Be-
triebsbedingungen (Förderbandleistung 1.400 t/h) zugrunde. Für nicht aufgeführte Stoffe existieren 
keine Bagatellmassenströme. 

Tabelle 6-3: Vergleich der diffusen Emissionen Haldenbetrieb mit den Bagatellmassenströmen der 
TA Luft (Tabelle 7) 

Stoff Emissionsmassen-

strom [kg/h] 

Bagatellmassenstrom nach 

4.6.1.1 TA Luft [kg/h] 

Arsen <0,00004 0,0025 

Blei <0,00004 0,025 

Cadmium <0,00004 0,0025 

Nickel   0,00004 0,025 

Quecksilber <1,4E-06 0,0025 

 
Für die Staubinhaltsstoffe in Tabelle 6-3 ist keine Ermittlung von Immissionskenngrößen erforderlich. 
Für Staub und Staubniederschlag im Allgemeinen ist eine Ermittlung notwendig. 

6.5 Ausbreitungsrechnung  

6.5.1 Beurteilungsgebiet und Rechengebiet 

Nach Nr. 4.6.2.5 TA Luft /1/ sind die maximalen Immissionen in einem Berechnungsgebiet zu be-
stimmen, das einen Kreis mit dem Radius der 50-fachen Schornsteinhöhe um die Anlage beinhaltet. 
Das Berechnungsgebiet muss jedoch mindestens einen Kreis mit einem Radius von 1 km beinhal-
ten. 

Im Bereich der Halden werden keine Emissionen abgeleitet, die Emissionen entstehen „bodennah“. 
Daraus folgt ein Beurteilungsgebiet mit einem Radius von 1.000 m. Das Beurteilungsgebiet nach TA 
Luft soll zusätzlich die Flächen umfassen, auf denen die Zusatzbelastung im Aufpunkt mehr als 3 % 
des Immissions-Jahresgrenzwertes beträgt.  

Die Ausbreitungsrechnungen zeigen, dass die relevanten Zusatzbelastungen im Nahbereich der 
Quellen auftreten.  
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Das Rechengebiet muss die topografischen Strukturen umfassen, welche sich auf die Strömung im 

Beurteilungsgebiet maßgeblich auswirken können. Dazu zählen insbesondere markante Höhenzüge 

und Talsysteme. Derartige Geländeinformationen modifizieren die Strömung z. B. in Form von Ka-

nalisierungen und damit verbundener Beschleunigung des Windes. Der Haldenstandort Hattorf wird 

lokal von der Strömungswirkung des Haldenkörpers selbst dominiert. Die Wirkung dieser topogra-

phischen Gegebenheiten wurde durch die Wahl der Modellgebietsgröße erfasst. Das Rechengebiet 

für die Strömungssimulation umfasst daher einen wesentlich größeren Bereich als das eigentliche 

Beurteilungsgebiet.  

Aus rechentechnischen Gründen setzt das Ausbreitungsmodell ein rechteckiges Gebiet an. Im vor-

liegenden Fall wird ein sechsfach geschachteltes Rechengebiet mit einer maximalen Ausdehnung 

von ca. 13,056 km x 19,712 km gewählt. Bezüglich der Höhenschichtung des dreidimensionalen 

Rechengitters wurden auf Basis der berücksichtigten Gebäude bis zur doppelte Gebäudehöhe 

(99 m) 3 m-Schichten, darüber die Standardhöhen von AUSTAL2000 verwendet. Die genauen Ab-

messungen der Gitter sind in Tabelle 6-4 zusammengefasst.  

 

Tabelle 6-4: Gitterstruktur der Ausbreitungsrechnung 

Stufe Nr. Anzahl Zellen Anzahl Zellen Anzahl Zellen Zellgrößen 

 x y z dd in m 

1 180 160 39 4 

2 98 86 44 8 

3 58 52 44 16 

4 50 48 44 32 

5 180 160 44 64 

6 102 154 44 128 

6.5.2 Quellmodellierung 

Der Abwurf vom Förderband wurde als vertikale Flächenquelle modelliert. Der Umschlag durch die 
Raupen auf dem Plateau der Halde ist als horizontale Flächenquelle berücksichtigt. 

 

6.5.3 Meteorologische Daten 

Die meteorologischen Gegebenheiten, insbesondere die Windrichtungsverteilung und Windge-

schwindigkeit sowie die atmosphärische Turbulenz üben einen wesentlichen Einfluss auf die Verla-

gerung und Verdünnung der Luftschadstoffe aus. 

Die Windrichtungsverteilung bestimmt die hauptsächliche Verlagerungsrichtung der emittierten Luft-

schadstoffe. Die Windgeschwindigkeit und atmosphärische Turbulenz bilden ein Maß dafür, wie 
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stark die emittierten Luftschadstoffe mit der Umgebungsluft vermischt werden. Je höher die Wind-

geschwindigkeit und je turbulenter die Atmosphäre ist, desto stärker werden die emittierten Luft-

schadstoffe mit der Umgebungsluft vermischt. 

Entsprechend Anhang 3 der TA Luft sind die Kenngrößen für die Zusatzbelastung durch eine Im-

missionsprognose auf der Basis einer mittleren jährlichen Häufigkeitsverteilung oder einer repräsen-

tativen Jahreszeitreihe von Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Ausbreitungsklasse zu ermit-

teln.  

Die verwendeten Werte sollen für den Standort der Anlage charakteristisch sein. Sofern keine Mes-

sungen am Standort vorliegen, sind Daten einer geeigneten Station des Deutschen Wetterdienstes 

oder einer anderen entsprechend ausgerüsteten Station zu verwenden.  

Im Rahmen vorhergehender Immissionsprognosen für die Planung von Vorbelastungsmessungen 

für das Werk Werra sowie für die Projekte „Modernisierung Kraftwerk Hattorf“ und „Erweiterung 

ESTA Hattorf“ hat der Deutsche Wetterdienst zu dieser Fragestellung bereits zwei Qualifizierte Prü-

fungen (QPR) durchgeführt. Dabei wurden folgende Beurteilungskriterien herangezogen: 

 Empirische Abschätzung der markanten Windrichtungen im Übertragungspunktbereich, 

 Vergleich der markanten Windrichtungen an den verfügbaren, ausgewählten Bezugswind-

stationen und Abschätzung ihrer räumlichen Repräsentanz, 

 Vergleich des mittleren Jahresmittels der Windgeschwindigkeit (ff) und der Häufigkeiten der 

Windgeschwindigkeit kleiner als 1 m/s an den verfügbaren, ausgewählten Bezugswindstati-

onen (in der entsprechenden Messhöhe) und der Sollwerte am Übertragungsort einschl. 

Schwachwindhäufigkeiten in 10 m über Störniveau (TA Luft, Anhang 3, Kap. 12), 

 Abschätzung der lokalen topografischen Einflüsse (in Abhängigkeit von der Quellhöhe) auf 

das Windfeld am Übertragungsort auf der Grundlage der Ergebnisse einer Abschätzung 

durch Auswertung von top. Karten. 

In den Qualifizierten Prüfungen hat der DWD die Wetterstation Frankenberg-Geismar als charakte-

ristisch für die freiliegende Kuppe „Sommerliede“ und die Wetterstation Lautertal-Hörgenau als cha-

rakteristisch für eine Plateaulage zwischen den Philippsthaler Ortsteilen Gethsemane und Heim-

boldshausen bewertet /12/. 

Vor diesem Hintergrund haben wir im vorliegenden Fall die Ausbreitungsrechnungen zweifach mit 

den meteorologischen Daten beider Stationen durchgeführt. Dabei wurde ein (in Bezug auf das Gut-

achten des Deutschen Wetterdienstes) orografisch vergleichbarer sogenannter Anemometerstand-

ort ausgewählt, der sich südwestlich vom Betriebsstandort auf einer frei anströmenden Fläche be-

findet. Die höheren Immissionen ergeben sich mit den Daten der Wetterstation Lautertal-Hörgenau. 

Daher werden im Folgenden diese meteorologischen Daten und Berechnungsergebnisse darge-

stellt. 
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Für die Station Frankenberg-Geismar wurde aus einer langjährigen Reihe ein „für Ausbreitungszwe-

cke repräsentatives Jahr“ ermittelt (gem. TA Luft  Kap. 4.6.4.1). Dies wird in einem standardisierten 

Verfahren durchgeführt. Die Hauptkriterien zur Auswahl in der Reihenfolge ihrer Wichtung sind: 

1. Häufigkeiten der Windrichtungsverteilung und ihre Abweichungen, 

2. Monatliche und jährliche mittlere Windgeschwindigkeit, 

3. Berücksichtigung von Nacht- und Schwachwindauswahl, 

4. Häufigkeiten der Großwetterlagen nach Hess/Brezowski. 

Danach ergibt sich für die Station Frankenberg-Geismar als repräsentativ das Jahr 1999 /12/. 

Als Auszug aus diesen Daten zeigen Abbildung 4 und Abbildung 5 die Verteilung der Windrichtung 

und -geschwindigkeit sowie die relativen Häufigkeiten der Windgeschwindigkeits- und Ausbreitungs-

klassen. 
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Abbildung 4: Relative Häufigkeiten der Windrichtungen und -geschwindigkeitsklassen an der Sta-
tion Frankenberg-Geismar für das Jahr 1999 
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Abbildung 5: Häufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeits- und Ausbreitungsklassen an der 
Station Frankenberg-Geismar für das Jahr 1999 

6.5.4 Rauhigkeitslänge 

Die Rauhigkeitslänge ist ein Maß für die Bodenrauigkeit. Sie definiert die Höhe, bei der bei neutraler 
Schichtung ein über der rauen Oberfläche logarithmisch approximiertes, vertikales Windprofil die 
Windgeschwindigkeit Null hätte. Für die Immissionen ist die Rauhigkeitslänge in Luv und Lee der 
Quellen in Bezug auf den jeweiligen Immissionsort entscheidend. In den Ausbreitungsmodellen 
LASAT und AUSTAL2000 wird für das gesamte Berechnungsgebiet eine mittlere Rauhigkeitslänge 
zugrunde gelegt. Bei heterogenen Verteilungen der Rauhigkeitslängen kann es daher erforderlich 
sein für die Immissionsorte Ausbreitungsrechnungen mit unterschiedlichen Rauhigkeitslängen 
durchzuführen. 
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Die Prüfung der aktuellen Flächennutzung mit der Rauhigkeitslängenangabe aus dem CORINE-
Kataster (vgl. TA Luft, Anhang 3) in einem Radius von 250 m um die Quellen ergab, dass die aktu-
ellen Flächennutzungen der angegebenen Flächennutzung im CORINE-Kataster entspricht. Der 
Haldenbetriebsstandort Hattorf ist im Wesentlichen umgeben von Waldfläche. Die Berechnung ist 
mit einer mittleren Rauhigkeitslänge von 1,5 m durchgeführt worden. 

6.5.5 Korngrößenverteilung 

Für eine Absicherung des Ansatzes zur Korngrößenverteilung vom Haldenmaterial wurde am 
17.06.2013 eine Probe des aufzuhaldenden Materials im Bereich des Förderwegs entnommen und 
die Staubneigung mittels Heubach Apparatur gemäß DIN 55992, Blatt 1 /10/ bestimmt. Bei diesem 
Verfahren wird das Material in einer bestimmten Fallhöhe mit einstellbarem Massenstrom über eine 
vorher festgelegte Zeit aufgegeben. Während des Fallvorgangs wird das Material mit Luft von unten 
nach oben durchströmt. Der durch Auftreffen und Aussichten entstehende Staub wird oberhalb des 
Austragungspunktes selektiv nach alveolengängigen und einatembaren Staub gravimetrisch be-
stimmt.  

Die eingelieferte Probe war sehr stark verklebt, so dass eine Bestimmung der Staubneigung nicht 
ohne weiteres möglich war. Die Materialfeuchte betrug bei Anlieferung 4,60 %. Um für den Ansatz 
der Korngrößenverteilung das Verhältnis der Staubungszahlen bestimmen zu können, wurde das 
Probenmaterial der Halde Hattorf 24 Stunden bei 50°C getrocknet. Die Ergebnisse drücken damit 
nicht die Staubneigung des Materials aus, wie es im Haldenbetrieb umgeschlagen und aufgehaldet 
wird. Ihre Verwendung stellt eine Annahme zur sicheren Seite dar. Folgende Staubungszahlen wur-
den für die getrocknete Probe bestimmt.  

Tabelle 6-5: Abraumprobe Hattorf, Staubungszahlen gemäß DIN 55992, Blatt 1 

Staubungszahl Gesamtfraktion [mg/g] 0.75 

Staubungszahl einatembare Fraktion [mg/g] 0.43 

Staubungszahl alveolengängige Fraktion [mg/g] 0.03 

Die Messergebnisse zeigen einen Anteil der alveolengängigen Staubfraktion an der Gesamtfraktion 
von 0,03 zu 0,75. Der Anteil der alveolengängigen Fraktion an der Staub-Gesamtfraktion beträgt 
damit etwa 4 %. 

Die angegebenen Fraktionen korrespondieren nicht 1:1 mit den Klassen der TA Luft Tabelle 13, 
Anhang 3. Dennoch kann ein jeweiliger Anteil für die Klassen 1 bis 4 sowie der unbekannten Klasse 
angenommen werden. Es ist folgende Festlegung gewählt worden:  

Tabelle 6-6: Korngrößenverteilung der Staubemissionen 

 pm-1 pm-2 pm-3 pm-4 pm-u 

Korngröße in µm < 2,5 2,5 - 10 10 - 50 > 50 - 

Depositionsgeschwindigkeit in m/s 0,001 0,01 0,05 0,2 0,07 

Quelle\Einheit % % % % % 

Haldenbetrieb 2 2 11 57 28 

 



 

TÜV-Auftrags-Nr.: 8000643884 / 213UBP071     Stand: 18.04.2018 Textteil 

Projekt/Kunde: K+S KALI GmbH  Seite 29 von 58 
 

Die Depositions- und Sedimentationsgeschwindigkeiten der Kornklassen werden entsprechend 

den Vorgaben zur Ausbreitungsrechnung der TA Luft (Tabelle 13, Anhang 3) in die Ausbreitungs-

rechnungen eingestellt. 

6.5.6 Berücksichtigung von Gebäudeeinflüssen 

Gebäude können die Luftströmung beeinflussen. Beim Anströmen eines Hindernisses wird die Luft 
nach oben und zur Seite abgedrängt. Bei der Umströmung bildet sich vor dem Hindernis ein Stau-
wirbel und hinter dem Hindernis ein Rezirkulationsgebiet. Wenn Abgase in diesen Bereichen emit-
tiert werden oder auf dem Ausbreitungsweg in diesen Bereich gelangen, werden sie in Richtung 
Erdboden transportiert, was zu einer Erhöhung der Konzentration von Luftbeimengungen in Boden-
nähe führen kann. 

Laut TA Luft Anhang 3 ist bei einer Schornsteinhöhe über das 1,7-fache der Gebäudehöhe die Be-

rücksichtigung der Bebauung durch den Parameter der Rauhigkeitslänge ausreichend. Bei Ableit-

höhen unter der 1,7-fachen Höhe der Gebäude sind die Strömungseinflüsse der Gebäude mittels 

Windfeldmodell in der Berechnung zu berücksichtigen. Das im Modell implementierte diagnostische 

Windfeldmodell kann angewandt werden, wenn die Ableithöhe mindestens oberhalb der 1,2-fachen 

Höhe der Gebäude liegt, die sich innerhalb eines 6-fachen Abstandes der Gebäudehöhen von der 

Quelle befinden.  

Für die vorliegende Aufgabenstellung zur Haldenerweiterung hätten die Gebäudeeinflüsse über die 
Rauhigkeitslänge in der Ausbreitungsrechnung berücksichtigt werden können. Um jedoch zukünftige 
Fragestellungen am Betriebsstandort Hattorf mit den hier erzeugten Windfeldrechnungen bearbeiten 
zu können, ist darin die aktuelle Gebäudekonstellation enthalten. 

Für die vorliegenden Berechnungen haben wir daher die Gebäudeangaben, die der Auftraggeber 

zur Verfügung gestellt hat, für den Betriebsstandort Hattorf berücksichtigt.  

6.5.7 Berücksichtigung von Geländeeinflüssen 

Geländeunebenheiten können in der Regel mit Hilfe eines mesoskaligen diagnostischen Windfeld-

modells berücksichtigt werden, wenn die Steigung des Geländes den Wert 1:5 bezogen auf eine 

Strecke, die dem doppelten der Quellhöhe entspricht nicht überschreitet und wesentliche Einflüsse 

von lokalen Windsystemen oder anderen meteorologischen Besonderheiten ausgeschlossen wer-

den können.  

Das Steigungskriterium wird im vorliegenden Fall insbesondere im Bereich der Halde nicht einge-

halten. Zur fachgerechten Berücksichtigung des stark gegliederten Geländes wurde eine prognosti-

sche Windfeldbibliothek erstellt. Sie ersetzt die diagnostischen durch prognostische Windfelder, 

lässt die eigentliche Ausbreitungsrechnung aber unverändert.  

In prognostischen Modellen können Strömungssysteme ohne Einschränkungen der Geländeform 

und –steigung bestimmt werden. Im vorliegenden Fall wurde die Firma IMA Richter & Röckle mit der 

Erstellung einer prognostischen Windfeldbibliothek beauftragt, die dafür das Modell METRAS-PCL 

einsetzte. 
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Das Modellgebiet muss die topografischen Strukturen umfassen, welche sich auf die Strömung im 

Beurteilungsgebiet maßgeblich auswirken können. Dazu zählen insbesondere markante Höhenzüge 

und Talsysteme. Derartige Geländeinformationen modifizieren die Strömung z. B. in Form von Ka-

nalisierungen und damit verbundener Beschleunigung des Windes.  

Der Standort Hattorf wird lokal von der Strömungswirkung der das Tal der Werra umgebenden Hö-

henzüge dominiert. Die Wirkung dieser topographischen Gegebenheiten wurde durch die Wahl der 

Modellgebietsgröße erfasst. In der vorliegenden Untersuchung sollte besonders der Einfluss des 

neuen Haldenkörpers auf die Strömung berücksichtigt werden. 

Das Simulationsgebiet für die prognostische Strömungssimulation umfasst daher einen wesentlich 

größeren Bereich als das eigentliche Beurteilungsgebiet. Es hat eine Ausdehnung von 33,6 km in 

Ost-West-Richtung und 40,1 km in Nord-Süd-Richtung. Die Lage des Simulationsgebiets für die 

prognostische Windfeldbibliothek ist der Abbildung 7 zu entnehmen. 

Das Modell hat eine konstante Maschenweite 96 m. In der Vertikalen erstreckt sich das Modellgebiet 

bis auf rund 5500 m Höhe /13/. 

Die Lage des Anemometers ist so zu wählen, dass die lokalen Geländeformen (Orographie) keinen 

wesentlichen Einfluss auf die Windverhältnisse (Strömung) haben. Der in der QPR /12/ vom DWD 

empfohlene Anemometerstandort auf der Kuppe „Sommerliede“ auf ca. 360 m über NN zwischen 

Oberbreitzbach und Glaam ist für den Antrieb des prognostischen Windfeldes METRAS PCL nicht 

mehr geeignet, weil er in der Nachlaufzone des zukünftigen Haldenkörpers liegt. Daher sind an die-

sem Standort nicht mehr für jede Wettersituation eindeutige Rückschlüsse auf die übergeordnete 

Anströmung gewähreistet. Durch den Ersteller der Windfeldbibliothek ist unter Berücksichtigung der 

Vorgaben des demnächst erscheinenden Richtlinientextes eines Blattes der  Reihe VDI 3783 Um-

weltmeteorologie ein neuer Standort festgelegt worden. Dieser Standort befindet sich auf dem Wal-

tersberg auf ca. 395 m NN (RW 3 565 330, HW 5 638 030) zwischen Herfa und Herfagrund im 

Norden und Unterneurode im Süden. 
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Abbildung 6: Anemometerstandort (blau) der prognostischen Windfeldbibliothek und der Ausbrei-
tungsrechnung  

 

Anemometerstandort 
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Abbildung 7: Modellgebiet der prognostischen Windfeldberechnung (rot) und Modellgebiet der Aus-
breitungsrechnung (rot gestrichelt), das mit einer Maschenweite von 96 m aufgelöst ist 

6.6 Immissionszusatzbelastung 

Für das Berechnungsgebiet wurde die Immissionszusatzbelastung durch den Betrieb der Halde auf 
Basis der in Kapitel 6 genannten Emissionen berechnet.  

  

Bad Salzungen 

Bebra 

Prognostisches Gesamt-Modellgebiet 

Ersatzanemometer- 

standort 

Gebiet  

Ausbreitungsrechnung 
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Aufgrund der unterschiedlichen räumlichen Verteilung von Gesamtstaub und Staubniederschlag 

werden alle drei Berechnungsvarianten  

 Abwurf und Einbau bei geringer Höhe an der nördlichen Flanke, 

 Abwurf und Einbau bei geringer Höhe an der westlichen Flanke, 

 Abwurf und Einbau bei Plateauhöhe gegen Ende des Haldenaufbaus. 

dargestellt. Die räumliche Verteilung der Immissionszusatzbelastung ist im Abschnitt 6.6.2 doku-
mentiert. Das Maximum der Immissionen tritt im Nahbereich der Quellen auf, wo sich jedoch keine 
beurteilungsrelevanten Nutzungen befinden. Die Zusatzbelastungen an den fünf am höchsten be-
aufschlagten Immissionsorten sind in den tabellarischen Darstellungen der nachfolgenden Bewer-
tung aufgeführt.  

Eine Berechnung der in Abschnitt 4 genannten Inhaltsstoffe unter der Annahme der Gleichverteilung 
der mittleren Gehalte gemäß Tabelle 4-2 hat die sehr sichere Einhaltung der Immissionswerte für 
das Schutzgut Mensch und Boden ergeben. Gleichwohl wird exemplarisch auf Basis des Ergebnis-
ses für Cadmium eine explizite Auswertung im Beurteilungsgebiet vorgenommen. Cadmium wurde 
ausgewählt, weil das Verhältnis an mittleren Gehalt im Gesamtrückstand zu den Immissionsgrenz-
werten für den Menschen und Boden den ungünstigsten Fall darstellt.  

6.6.1 Auswertung an den Immissionsorten 

Zur Beurteilung der höchsten Zusatzbelastungen erfolgt eine Gegenüberstellung der Immissionen 
an der nächstgelegenen Wohnbebauung mit den Immissionswerten aus Kapitel 4.2.  

Grundlage der Bewertung der Zusatzbelastungen ist der Anteil an den jeweiligen Immissionswerten. 
Für die Gesamtstaub-Deposition und die Konzentrations-Zusatzbelastung von PM10 ist in der TA 
Luft ein Irrelevanzkriterium festgelegt. Es beträgt 3 % des Immissionsjahreswertes. Dies entspricht 
einer PM10-Konzentration von 1,2 µg/m³, PM2,5-Konzentration von 0,75 µg/m³ und einer Staub-De-
position von 0,0105 g/(m²d). Die Irrelevanzgrenze der TA Luft von 3 % des Immissions(grenz)wer-
tes wird für PM2,5 sinngemäß angewendet. 

Im Vergleich der Beurteilungspunkte liegen die Immissionskenngrößen am BuP_2a oder am BUP_2 
(Überm Graben 1 oder Überm Graben 25) im Ortsteil Röhrigshof bei allen drei Berechnungsvarian-
ten am höchsten. 

Hinsichtlich PM10 wird das Irrelevanzkriterium an allen Immissionsorten bei allen drei Berechnungs-
varianten unterschritten. Gleiches gilt für PM2,5 bei sinngemäßer Anwendung des Irrelevanzkriteri-
ums der TA Luft auf den Immissionsgrenzwert der 39. BImSchV. Mit den Berechnungsvarianten wird 
der Haldenaufbau sowohl in geringer als auch in maximaler Höhe über Umgebung untersucht. Damit 
kann davon ausgegangen werden, dass während der gesamten Betriebszeit das Irrelevanzkriterium 
an allen Immissionsorten unterschritten sein wird. Hinsichtlich Staubniederschlags wird das Irrele-
vanzkriterium an den westlich gelegenen Immissionsorten bei allen drei Berechnungsvarianten un-
terschritten. Hier gilt wie bei PM10 und PM2,5, dass damit davon ausgegangen werden kann, dass 
hier während der gesamten Betriebszeit das Irrelevanzkriterium eingehalten wird. 

An den drei in Röhrigshof gelegenen Immissionsorten BuP_1 (Schulstraße 20, OT Röhrigshof, 
BuP_2 (Überm Graben 25) und BuP_2a (Überm Graben 1) wird bei allen drei Berechnungsvarianten 
das Irrelevanzkriterium für Staubniederschlag überschritten.  
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Tabelle 6-7: Jahresmittelwerte der Zusatzbelastung Variante Abwurf und Einbau bei geringer 
Höhe an der nördlichen Flanke 

Schwebstaub PM2,5 
Beurteilungs- 

wert 
Zusatz-belas-

tung 
Anteil am  

Immissionswert 

BuP_1, Schulstraße 20, OT Röhrigshof  < 0,1 µg/m3 < 0,4 % 

BuP_2, Überm Graben 25, OT Röhrigshof  < 0,1 µg/m3 < 0,4 % 

BuP_2a, Überm Graben 1, OT Röhrigshof  < 0,1 µg/m3 < 0,4 % 

BuP_3, Schellmühle 25 µg/m3 < 0,1 µg/m3 < 0,4 % 

BuP_4, Grundmühle  < 0,1 µg/m3 < 0,4 % 

BuP_5, Forsthaus  < 0,1 µg/m3 < 0,4 % 

Schwebstaub PM10 
Beurteilungs- 

wert 
Zusatz-belas-

tung 
Anteil am  

Immissionswert 

BuP_1, Schulstraße 20, OT Röhrigshof  0,4 µg/m3 1,0 % 

BuP_2, Überm Graben 25, OT Röhrigshof  0,5 µg/m3 1,3 % 

BuP_2a, Überm Graben 1, OT Röhrigshof  0,8 µg/m3 2,0 % 

BuP_3, Schellmühle 40 µg/m3 0,1 µg/m3 0,3 % 

BuP_4, Grundmühle  0,1 µg/m3 0,3 % 

BuP_5, Forsthaus  < 0,05 µg/m3 < 0,1 % 

Staubniederschlag 
Beurteilungs- 

wert 
Zusatz-belas-

tung 
Anteil am  

Immissionswert 

BuP_1, Schulstraße 20, OT Röhrigshof  0,038 g/(m²d) 10,9 % 

BuP_2, Überm Graben 25, OT Röhrigshof  0,052 g/(m²d) 14,9 % 

BuP_2a, Überm Graben 1, OT Röhrigshof  0,078 g/(m²d) 22,3 % 

BuP_3, Schellmühle 0,35 g/(m²d) 0,005 g/(m²d) 1,4 % 

BuP_4, Grundmühle  0,004 g/(m²d) 1,1 % 

BuP_5, Forsthaus  0,002 g/(m²d) 0,6 % 

Cadmium im Schwebstaub 
Beurteilungs- 

wert 
Zusatz-belas-

tung 
Anteil am  

Immissionswert 

BuP_1, Schulstraße 20, OT Röhrigshof  
5 ng/m3 

2,53E-04 ng/m3  < 0,1 % 

BuP_2, Überm Graben 25, OT Röhrigshof 3,46E-04 ng/m3  < 0,1 % % 

BuP_2a, Überm Graben 1, OT Röhrigshof 5,12E-04 ng/m3 < 0,1 % 

Cadmium im Staubniederschlag 
Beurteilungs- 

wert 
Zusatz-belas-

tung 
Anteil am  

Immissionswert 

BuP_1, Schulstraße 20, OT Röhrigshof  
2 µg/(m²d) 

0,024 µg/(m²d) 1,2 % 

BuP_2, Überm Graben 25, OT Röhrigshof 0,033 µg/(m²d) 1,7 % 

BuP_2a, Überm Graben 1, OT Röhrigshof 0,050 µg/(m²d) 2,5 % 
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Tabelle 6-8: Jahresmittelwerte der Zusatzbelastung Variante Abwurf und Einbau bei geringer 
Höhe an der westlichen Flanke 

Schwebstaub PM2,5 
Beurteilungs- 

wert 
Zusatz-belas-

tung 
Anteil am  

Immissionswert 

BuP_1, Schulstraße 20, OT Röhrigshof  < 0,1 µg/m3 < 0,4 % 

BuP_2, Überm Graben 25, OT Röhrigshof  < 0,1 µg/m3 < 0,4 % 

BuP_2a, Überm Graben 1, OT Röhrigshof  < 0,1 µg/m3 < 0,4 % 

BuP_3, Schellmühle 25 µg/m3 < 0,1 µg/m3 < 0,4 % 

BuP_4, Grundmühle  < 0,1 µg/m3 < 0,4 % 

BuP_5, Forsthaus  < 0,1 µg/m3 < 0,4 % 

Schwebstaub PM10 
Beurteilungs- 

wert 
Zusatz-belas-

tung 
Anteil am  

Immissionswert 

BuP_1, Schulstraße 20, OT Röhrigshof  0,3 µg/m3 0,7 % 

BuP_2, Überm Graben 25, OT Röhrigshof  0,4 µg/m3 1,0 % 

BuP_2a, Überm Graben 1, OT Röhrigshof  0,3 µg/m3 0,7 % 

BuP_3, Schellmühle 40 µg/m3 0,05 µg/m3 0,1 % 

BuP_4, Grundmühle  < 0,05 µg/m3 < 0,1 % 

BuP_5, Forsthaus  0,1 µg/m3 0,3 % 

Staubniederschlag 
Beurteilungs- 

wert 
Zusatz-belas-

tung 
Anteil am  

Immissionswert 

BuP_1, Schulstraße 20, OT Röhrigshof  0,023 g/(m²d) 6,6 % 

BuP_2, Überm Graben 25, OT Röhrigshof  0,028 g/(m²d) 8,0 % 

BuP_2a, Überm Graben 1, OT Röhrigshof  0,018 g/(m²d) 5,1 % 

BuP_3, Schellmühle 0,35 g/(m²d) 0,003 g/(m²d) 0,9 % 

BuP_4, Grundmühle  0,002 g/(m²d) 0,6 % 

BuP_5, Forsthaus  0,005 g/(m²d) 1,4 % 
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Tabelle 6-9: Jahresmittelwerte der Zusatzbelastung Variante Abwurf und Einbau bei Plateauhöhe 
gegen Ende des Haldenaufbaus 

Schwebstaub PM2,5 
Beurteilungs- 

wert 
Zusatz-belas-

tung 
Anteil am  

Immissionswert 

BuP_1, Schulstraße 20, OT Röhrigshof  < 0,1 µg/m3 < 0,4 % 

BuP_2, Überm Graben 25, OT Röhrigshof  < 0,1 µg/m3 < 0,4 % 

BuP_2a, Überm Graben 1, OT Röhrigshof  < 0,1 µg/m3 < 0,4 % 

BuP_3, Schellmühle 25 µg/m3 < 0,1 µg/m3 < 0,4 % 

BuP_4, Grundmühle  < 0,1 µg/m3 < 0,4 % 

BuP_5, Forsthaus  < 0,1 µg/m3 < 0,4 % 

Schwebstaub PM10 
Beurteilungs- 

wert 
Zusatz-belas-

tung 
Anteil am  

Immissionswert 

BuP_1, Schulstraße 20, OT Röhrigshof  0,2 µg/m3 0,5 % 

BuP_2, Überm Graben 25, OT Röhrigshof  0,2 µg/m3 0,5 % 

BuP_2a, Überm Graben 1, OT Röhrigshof  0,4 µg/m3 1,0 % 

BuP_3, Schellmühle 40 µg/m3 < 0,05 µg/m3 < 0,1 % 

BuP_4, Grundmühle  < 0,05 µg/m3 < 0,1 % 

BuP_5, Forsthaus  < 0,05 µg/m3 < 0,1 % 

Staubniederschlag 
Beurteilungs- 

wert 
Zusatz-belas-

tung 
Anteil am  

Immissionswert 

BuP_1, Schulstraße 20, OT Röhrigshof  0,030 g/(m²d) 8,6 % 

BuP_2, Überm Graben 25, OT Röhrigshof  0,033 g/(m²d) 9,4 % 

BuP_2a, Überm Graben 1, OT Röhrigshof  0,047 g/(m²d) 13,4 % 

BuP_3, Schellmühle 0,35 g/(m²d) 0,003 g/(m²d) 0,9 % 

BuP_4, Grundmühle  0,003 g/(m²d) 0,9 % 

BuP_5, Forsthaus  0,002 g/(m²d) 0,6 % 
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6.6.2 Darstellung der räumlichen Verteilung der Jahresmittelwerte 

Nachfolgend werden die Jahresmittelwerte für die Stoffe PM2,5, PM10 und Staubniederschlag für die 
drei Berechnungsvarianten grafisch dargestellt. Zudem wird für die Variante Abwurf und Einbau bei 
geringer Höhe an der nördlichen Flanke, da sie die höchsten Zusatzbelastungen ergibt, exempla-
risch das Schwermetall Cadmium abgebildet. 

 

 

Abbildung 8: Jahresmittelwert der Immissionszusatzbelastung (Konzentration) von PM2,5 durch 
den Haldenbetrieb in µg/m³,  
Variante Abwurf und Einbau bei geringer Höhe an der nördlichen Flanke 
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Abbildung 9: Jahresmittelwert der Immissionszusatzbelastung (Konzentration) von PM10 durch 
den Haldenbetrieb in µg/m³,  
Variante Abwurf und Einbau bei geringer Höhe an der nördlichen Flanke 

 

 



 

TÜV-Auftrags-Nr.: 8000643884 / 213UBP071     Stand: 18.04.2018 Textteil 

Projekt/Kunde: K+S KALI GmbH  Seite 39 von 58 
 

 

 

Abbildung 10: Jahresmittelwert der Immissionszusatzbelastung von Staubniederschlag durch den 
Haldenbetrieb in g/(m²d),  
Variante Abwurf und Einbau bei geringer Höhe an der nördlichen Flanke 

 



 

TÜV-Auftrags-Nr.: 8000643884 / 213UBP071     Stand: 18.04.2018 Textteil 

Projekt/Kunde: K+S KALI GmbH  Seite 40 von 58 
 

 

Abbildung 11: Jahresmittelwert der Immissionszusatzbelastung (Konzentration) von Cadmium im 
Schwebstaub durch den Haldenbetrieb in ng/m³,  
Variante Abwurf und Einbau bei geringer Höhe an der nördlichen Flanke 
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Abbildung 12: Jahresmittelwert der Immissionszusatzbelastung von Cadmium im Staubnieder-
schlag durch den Haldenbetrieb in µg/(m²d),  
Variante Abwurf und Einbau bei geringer Höhe an der nördlichen Flanke 
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Abbildung 13: Jahresmittelwert der Immissionszusatzbelastung (Konzentration) von PM2,5 durch 
den Haldenbetrieb der Anlage in µg/m³,  
Variante Abwurf und Einbau bei geringer Höhe an der westlichen Flanke 
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Abbildung 14: Jahresmittelwert der Immissionszusatzbelastung (Konzentration) von PM10 durch 
den Haldenbetrieb der Anlage in µg/m³,  
Variante Abwurf und Einbau bei geringer Höhe an der westlichen Flanke 
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Abbildung 15: Jahresmittelwert der Immissionszusatzbelastung von Staubniederschlag durch den 
Haldenbetrieb in g/(m²d),  
Variante Abwurf und Einbau bei geringer Höhe an der westlichen Flanke 
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Abbildung 16: Jahresmittelwert der Immissionszusatzbelastung (Konzentration) von PM2,5 durch 
den Haldenbetrieb in µg/m³,  
Variante Abwurf und Einbau bei Plateauhöhe gegen Ende des Haldenaufbaus 
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Abbildung 17: Jahresmittelwert der Immissionszusatzbelastung (Konzentration) von PM10 durch 
den Haldenbetrieb in µg/m³,  
Variante Abwurf und Einbau bei Plateauhöhe gegen Ende des Haldenaufbaus 
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Abbildung 18: Jahresmittelwert der Immissionszusatzbelastung von Staubniederschlag durch den 
Haldenbetrieb in g/(m²d),  
Variante Abwurf und Einbau bei Plateauhöhe gegen Ende des Haldenaufbaus 

6.7 Immissionsvorbelastung 

In Zusammenhang mit geplanten Investitionsvorhaben der K+S KALI GmbH an den 3 Standorten 
des Werkes Werra wurden vom Regierungspräsidium Kassel TA-Luft konforme PM10-
Schwebstaubmessungen in der nächstliegenden Wohnbebauung sowie Messungen von Staubnie-
derschlag im Umfeld der Halden und Betriebsstandorte gefordert. 

Da für aktuelle / künftige Genehmigungsverfahren nicht nur der Parameter Staub relevant ist, hat 
sich die K+S KALI GmbH dazu entschlossen, umfassendere Untersuchungen über die Belastungs-
situation in der Umgebung der Halden und Betriebsstandorte durchzuführen. Ziel war die Erfassung 
des Ist-Zustandes der Immissionssituation im gesamten Umfeld der Standorte des Werkes Werra. 
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Die Messungen wurden im Messzeitraum von April 2011 bis März 2012 durchgeführt /14/. Nachfol-
gend werden die Messergebnisse für PM10 und Staubniederschlag für den Betriebsstandort Hattorf 
dargestellt. Die Lage der Messpunkte geht aus der folgenden Abbildung 19 hervor. 

Eine messtechnische Bestimmung von PM2,5 ist im Rahmen der umfangreichen Immissionsvorbe-
lastungsmessungen im Werk Werra nicht erfolgt. Alle berechneten Zusatzbelastungen liegen bei 
< 0,1 µg/m3 und damit sehr deutlich unterhalb der Irrelevanz von PM2,5 von 0,75 µg/m3. Auf Basis 
des vorhandenen Kenntnisstandes – der gemessenen Immissionskenngrößen von PM10 Tabelle 
6-12 - ist ableitbar, dass der zukünftige Immissionswert von PM2,5 von 25 µg/m3 sicher eingehalten 
wird.  

 

Tabelle 6-10: Immissionskenngrößen für Feinstaub (PM10) der Vorbelastungsmessung für das 
Werk Werra  

Stoff PM10-Konzentration 

Messpunkt Jahresmittelwert 
in µg/m³ 

Anzahl  
Tagesmittelwerte > 50 µg/m³ 

VB-HA 1, Hattorfer Straße 21,7 8 

VB-HA 2, Am Zollhaus 20,0 3 

 

Tabelle 6-11: Immissionskenngrößen für Staubniederschlag (STN) der Vorbelastungsmessung für 
das Werk Werra  

Stoff STN 

Messpunkt Jahresmittelwert 
in g/(m²d) 

VB-HA 1 Hattorfer Straße 0,100 

VB-HA 2 Am Zollhaus 0,060 

VB-HA 3 Röhrigshof 0,051 

VB-HA 4 Pumpwerk Werra 0,047 

VB-HA 5 Haldenflanke Nordwest  0,082 

VB-HA 6 Haldenkopf Südwest 0,073 

VB-HA 7 Haldenflanke Südost 0,157 

VB-HA 8 Halde Ost 0,089 
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Abbildung 19 : Lage der Messstellen  

 

Immissionsbeitrag zwischenzeitlich in Betrieb genommener Betriebsteile 

Die durchgeführten Vorbelastungsmessungen enthalten nicht den möglichen Immissionsbeitrag der 
ESTA-Anlagenerweiterung, die sich aktuell in der Umsetzungsphase befindet. Gleiches gilt für die 
zwischenzeitlich in Betrieb genommene GuD-Anlage am Standort Hattorf.  

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens hat TÜV NORD eine Immissionsprognose erstellt, die 
den Immissionsbeitrag der ESTA-Erweiterung auf Basis der Emissionsgrenzwerte untersuchte /15/ 
Der PM10-Beitrag der ESTA-Erweiterung beträgt an den Beurteilungspunkten Schulstraße 20, OT 
Röhrigshof (BuP_1), Überm Graben 25, OT Röhrigshof (BuP_2) und Überm Graben 1, OT Röhrigs-
hof (BuP_2a) jeweils 0,2 µg/m3 an den übrigen Beurteilungspunkt BuP_3 bis BuP_5 ist der Beitrag 
< 0,05 µg/m³. Der Immissionsbeitrag hinsichtlich Staubniederschlags ist vernachlässigbar. 
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Die GuD-Anlage wird ausschließlich mit Erdgas betrieben, so dass der Massenstrom der Staube-
missionen in der Gesamtschau des Betriebsstandortes Hattorf gering ist. Die Ableitung der Abgase 
erfolgt in einer Höhe von 50 m über Grund. Außerdem ist der Betrieb der vorher existierenden Kraft-
werksteile seit Inbetriebnahme der neuen GUD-Anlage reduziert. Der Immissionsbeitrag der GuD-
Anlage an den hier relevanten Immissionsorten ist daher vernachlässigbar.  

6.8 Immissionsgesamtbelastung  

Jahresmittelwerte  

Die Gesamtbelastung von Feinstaub PM10 wird gebildet aus den Ergebnissen der Vorbelastungs-

messung am Messpunkt „Hattorfer Straße“, den Berechnungsergebnissen für den Immissionsbei-

trag der ESTA-Erweiterung und der berechneten Zusatzbelastung des Haldenbetriebs. Dabei kön-

nen die einzelnen Jahresmittelwerte direkt zur Gesamtbelastung addiert werden. 

In dieser Vorgehensweise sind mehrere Überschätzungen enthalten: 

 Die Messungen am Messpunkt  „Hattorfer Straße“ beinhalten neben dem Immissionsbeitrag des 

Betriebsstandorts Hattorf auch den Verkehr der nur wenige Meter entfernten B62. An den hier 

betrachteten Immissionsorten ist der Beitrag des Straßenverkehrs auf der B62 deutlich geringer. 

 Die Messungen am Messpunkt  „Hattorfer Straße“ beinhalten neben dem Immissionsbeitrag des 

Werkes auch den Immissionsbeitrag des derzeitigen Haldenbetriebs. Dieser fällt in dieser Form 

weg und wird durch die hier dokumentierten Berechnungen berücksichtigt. 

 Die Berechnung des Immissionsbeitrags der ESTA-Erweiterung geht von der durchgängigen 

Ausschöpfung der Emissionsgrenzwerte und Betriebszeit aus, um den Genehmigungsumfang 

abzubilden. Die tatsächlichen Emissionen und Immissionen sind geringer. 

Die für die Immissionsorte ermittelte Gesamtbelastung ist in den nachfolgenden Tabellen den jewei-
ligen Immissions(grenz)werten gegenübergestellt. Für jeden Immissionsort ist aus den drei Berech-
nungsvarianten die höchste Zusatzbelastungskenngröße genannt. 

Die Gesamtbelastung von Staubniederschlag wird gebildet aus den Ergebnissen der Vorbelastungs-

messung am Messpunkt „Röhrigshof“ und der berechneten Zusatzbelastung des Haldenbetriebs. 

Auch hier können die einzelnen Jahresmittelwerte direkt zur Gesamtbelastung addiert werden. Der 

Messpunkt „Röhrigshof“ liegt den hier dargestellten Immissionsorten am nächsten und ist für den 

Ortsteil außerhalb des Einwirkungsbereichs der B52 repräsentativ. Auch für die westlich der Halde 

gelegenen Immissionsorte (BuP_3, BuP_4, BuP_5) wird das Messergebnis dieses Messpunktes als 

Vorbelastung herangezogen, da die Messwerte der anderen, am Fuß der Halde gelegenen Mess-

punkte VB-HA-5, VB-HA-6 und VB-HA-7 die Situation im Bereich der Immissionsorte bei weitem 

überschätzen würden. Auch die Verwendung des Messwertes des Messpunktes „Röhrigshof“ stellt 

eine Überschätzung dar, da dieser auch den Immissionsbeitrag des derzeitigen Haldenbetriebs be-

inhaltet, der in dieser Form wegfällt und durch die hier dokumentierten Berechnungen berücksichtigt 

wird. 
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Tabelle 6-12:  Jahresmittelwerte der Gesamtbelastung  

Schwebstaub PM10 in µg/m³ 
Beurtei-
lungs- 
wert 

Messung 
/9/ 

Beitrag 
ESTA 

Zusatz-be-
lastung 

Gesamtbe-
lastung 

BuP_1, Schulstraße 20 
 

 0,2 0,4 22,3 

BuP_2, Überm Graben 25  0,2 0,5 22,4 

BuP_2a, Überm Graben 1 40 21,7 0,2 0,8 22,7 

BuP_3, Schellmühle   *) 0,1 21,8 

BuP_4, Grundmühle  *) 0,1 21,8 

BuP_5, Forsthaus  *) 0,1 21,8 

Staubniederschlag in g/(m²d) 
Beurtei-
lungs- 
wert 

Messung 
/9/ 

Beitrag 
ESTA 

Zusatz-be-
lastung 

Gesamtbe-
lastung 

BuP_1, Schulstraße 20 
 

 *) 0,038 0,089 

BuP_2, Überm Graben 25  *) 0,052 0,103 

BuP_2a, Überm Graben 1 0,35 0,051 *) 0,078 0,129 

BuP_3, Schellmühle   *) 0,005 0,056 

BuP_4, Grundmühle  *) 0,004 0,055 

BuP_5, Forsthaus  *) 0,005 0,056 

*) Jahresmittelwert vernachlässigbar. 
 
Tagesmittelwerte 

Für eine exakte Überprüfung dieser Anforderung sind die 365 im Planbereich berechneten Tages-
mittelwerte der Immissionsbeiträge des untersuchten Betriebes mit den 365 Tagesmittelwerten des 
urbanen Hintergrundes tageweise zu addieren und hinsichtlich der Anzahl der Werte über 50 µg/m³ 
auszuwerten. Dabei müssen die berechneten und gemessenen Werte den selben meteorologischen 
Hintergrund haben, d.h. die den Berechnungen zugrunde liegenden stündlichen Wetterdaten müs-
sen aus demselben Zeitraum stammen wie die Messwerte. Dies scheidet hier aus, da der Zeitraum 
der Vorbelastungsmessungen und das ermittelte repräsentative Jahr nicht übereinstimmen.  

Für die Zahl der Überschreitungen des Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ hat sich in den Messnetzen 
der Länder über die Jahre eine gut gesicherte statistische Abhängigkeit der Überschreitungen der 
Tagesmittelwerte von 50 µg/m³ vom gemessenen Jahresmittelwert gezeigt. Mit einer unzulässigen 
Anzahl von Überschreitungen des Tagesmittelwertes ist danach, unter der Berücksichtigung der da-
raus abgeleiteten Funktionen, bei PM10-Jahresmittelwerten von mehr als 29 µg/m³ zu rechnen /16, 
17/. 
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Abbildung 20: Anzahl der Tage mit mehr als 50 μg PM10/m3 im Tagesmittel in Abhängigkeit vom 
PM10 Jahresmittelwert für Messstationen der Länder und des Umweltbundesamtes 
(1999-2003) sowie die daraus abgeleiteten Funktionen (Lohmeyer, 2004a) 

 
Die Berechnungen im Abschnitt „Jahresmittelwerte“ ergeben den höchsten PM10-Jahresmittelwert 
mit 22,7 µg/m³. Im Ergebnis kann von der sicheren Einhaltung der zulässigen Anzahl von 35 Über-
schreitungen des Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ausgegangen werden.  
 
Zusammenfassende Bewertung 

Die Untersuchungen zeigen, dass die Immissions(grenz)werte zum Schutz der menschlichen Ge-
sundheit für Feinstaub PM10 von 40 µg/m³, Feinstaub PM2,5 von 25 µg/m³ und der Immissionswert 
zum Schutz vor erheblichen Nachteilen durch Staubniederschlag von 0,35 g/(m²∙d) unabhängig von 
der Betriebsphase der Halde eingehalten werden.  

Diskussion der Zusatzbelastung auf Basis des angepassten Schüttregimes: 

Die örtlichen Emissionsschwerpunkte verschieben sich innerhalb der Erweiterungsfläche, dadurch 
ist es möglich das sich auch die Immissionen verschieben. Konkret auf Phase I bezogen, ist zu 
erwarten, dass die Immission an den Beurteilungspunkten BUP_1 bis BUP_2a geringfügig abnimmt, 
da sich der Emissionsschwerpunkt etwas nach Osten verschiebt. 
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Der verstärkte Einsatz von Raupen zu Beginn der Phase I verursacht weniger Emissionen im Ver-
gleich mit dem Bandabwurf. Das kann indirekt auch der Tabelle 6.2 in Kap. 6.2 entnommen werden. 

Das angepasste Schüttregime ändert nichts an der zusammenfassenden Bewertung zum Vorhaben 
der Haldenerweiterung. Die Unterteilung in Phase I und II hat keinen wesentlichen Einfluss auf die 
dargestellte Immissionssituation.  
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8 Anhang 1: Protokolldatei 

Die dargestellte Protokolldatei gibt die Variante Abwurf und Einbau bei geringer Höhe an der nördli-
chen Flanke wieder. Die Protokolldateien der anderen Varianten können auf Anfrage zur Verfügung 
gestellt werden. 

 

-- Datum: M on Jul 08 12:59:03 2013 

-- 

-- Input  file created by iM Aprobib 
==================================================== param.def  

.  

  Kennung = "KS_Werra"  
  Seed = 11111 

  Int ervall = 01:00:00 

  Start  = 00:00:00 
  Ende = 365.00:00:00 

  Average = 24 

==================================================== grid.def  

.  
  RefX = 3569202.0 

  RefY = 5634275.0 

  Sk = {  0.0 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 24.0 27.0 30.0 33.0 36.0 39.0 42.0 45.0 48.0 51.0 54.0 57.0 60.0 63.0 66.0 69.0 72.0 75.0 78.0 81.0 84.0 87.0 
90.0 93.0 96.0 99.0 150.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 800.0 1000.0 1200.0 1500.0 } 

  Nzd = 1 

  FLAGS=+NESTED+BODIES 
- 

!   Nm |  Nl Ni Nt  Pt         Dd      Xmin      Ymin   Nx   Ny   Nz   

------+---------------------------------------------------------------- 
N N1 |   1  1  3  3    128.0   -6495.0   -8059.0  102  154   44 

N N2 |   2  1  3  3     64.0   -5855.0   -4987.0  180  160   44 

N N3 |   3  1  3  3     32.0    -863.0    -635.0   50   48   44 
N N4 |   4  1  3  3     16.0    -543.0    -283.0   58   52   44 

N N5 |   5  1  3  3      8.0    -479.0    -203.0   98   86   44 

N N6 |   6  1  3  3      4.0    -455.0    -187.0  180  160   39 

------------------------------------------------------------------------ 
==================================================== quellen.def 

.  

!  Nr. |       Xq      Yq    Hq    Aq    Bq    Cq     Wq   Dq   Vq      Qq    Ts     Lw     Rh     Tt  
------+-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Q  01 |  -1765.3  -605.7   1.5   0.0  50.0  25.0  -90.9  0.0  0.0   0.000  -1.0 0.0000    0.0    0.0 

Q  02 |  -1886.7  -681.4   1.5 270.0  70.0   0.0   -0.5  0.0  0.0   0.000  -1.0 0.0000    0.0    0.0 
------+-------------------------------------------------------------------------------------------- 

==================================================== stoffe.def  

.  
  Name = gas 

  Einheit  = g 

  Rat e = 2.00000 

  Vsed = 0.0000 
- 

!  Stoff    |        Vdep       Refc       Refd 

-----------+--------------------------------- 
K so2      |  0.000e+000 5.000e-005 0.000e+000 

K no       |  0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000 

K no2      |  0.000e+000 4.000e-005 0.000e+000 
K pm-1     |  1.000e-003 4.000e-005 4.051e-006 

K pm-2     |  1.000e-002 4.000e-005 4.051e-006 

-----------+--------------------------------- 
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.  
  Name = pm3 

  Einheit  = g 

  Rat e = 2.00000 
  Vsed = 0.0400 

- 

!  Stoff    |        Vdep       Refc       Refd 

-----------+--------------------------------- 
K pm-3     |  5.000e-002 4.000e-005 4.051e-006 

-----------+--------------------------------- 

.  
  Name = pm4 

  Einheit  = g 

  Rat e = 2.00000 
  Vsed = 0.1500 

- 

!  Stoff    |        Vdep       Refc       Refd 
-----------+--------------------------------- 

K pm-4     |  2.000e-001 4.000e-005 4.051e-006 

-----------+--------------------------------- 

.  
  Name = pmu 

  Einheit  = g 

  Rat e = 2.00000 
  Vsed = 0.0600 

- 

!  Stoff    |        Vdep       Refc       Refd 
-----------+--------------------------------- 

K pm-u     |  7.000e-002 4.000e-005 4.051e-006 

-----------+--------------------------------- 
==================================================== chemie.def  

.  

!   erzeugt \ aus |   gas.no 

---------------+-------- 
C  gas.no2     |        ? 

C  gas.no      |        ? 

---------------+-------- 
==================================================== staerke.def  

.  

!  QUELLE |  gas.so2      gas.no       gas.no2      gas.pm-1     gas.pm-2     pm3.pm-3     pm4.pm-4     pmu.pm-u     
---------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E     01 |    0.000e+000   0.000e+000   0.000e+000   3.000e-001   3.000e-001   1.660e+000   8.600e+000   4.220e+000 

E     02 |    0.000e+000   0.000e+000   0.000e+000   1.500e-001   1.500e-001   8.300e-001   4.310e+000   2.120e+000 
---------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

==================================================== monit or.def 

.  
!  Nr. |       Xp      Yp    Hp 

------+---------------------- 

M   01 |  -1662.1   522.4   1.5 

M   02 |  -1486.4   487.5   1.5 
M   03 |  -3512.2  -883.0   1.5 

M   04 |  -3926.8 -1302.4   1.5 

M   05 |  -3724.3 -1655.3   1.5 
M   06 |   -783.7   211.9   1.5 

------+---------------------- 
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9 Anhang 2: Qualifizierte Prüfung (QPR) der Übertragbarkeit 
 
































